
P:\AP Päd\40. Pfadfinderring Rheinland-Pfalz\41. Landesjugendring Rheinland-Pfalz\Jugendsammelwoche 2007.doc

Jugendsammelwoche in Rheinland-Pfalz vom
30.04. bis 09.05. 2007

Liebe Bezirksvorstände, Stammesvorstände, Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter

Es ist wieder soweit – die Jugendsammelwoche des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz 
steht vor der Tür – und damit auch die Möglichkeit für euch, eure Gruppenkasse richtig 
aufzubessern.

Was müsst ihr tun?
Ihr geht zu eurer Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral (vormals Katholische 
Jugendzentrale) oder zu eurem Kreis- oder Stadtjugendring und sagt dort, dass ihr euch an 
der Jugendsammelwoche des Landesjugendrings beteiligen wollt. Ihr bekommt dann alle 
erforderlichen Unterlagen zur Durchführung der Sammlung.

Was passiert mit dem gesammelten Geld?
Die Hälfte des gesammelten Geldes dürft ihr behalten und für eure Jugendarbeit 
(Anschaffung von Materialien, zusätzliche Finanzierung von Projekten usw.) einsetzen.
Die andere Hälfte geht an den Landesjugendring. Von diesem Anteil werden Aufgaben der 
Jugendarbeit der Jugendverbände in Rheinland-Pfalz und des Landesjugendrings selbst 
unterstützt (z.B. Projekte der Behindertenarbeit und in der Entwicklungshilfe).

Weitere Tipps:
Die Jugendsammelwoche ist eine Haus- und Straßensammlung. Das heißt, ihr könnt 
entweder von Tür zu Tür sammeln gehen oder ihr sammelt beispielsweise in der 
Fußgängerzone oder an anderen Orten und zu bestimmten Anlässen in eurer Pfarrei oder 
anderswo und verbindet das mit einer Werbeaktion für die DPSG bzw. für euren Stamm. Ihr 
könnt ja auch mal mit eurem Pfarrer vor Ort verhandeln, ob ihr nach dem Gottesdienst vor 
der Kirche sammeln dürft? Vielleicht kann die Aktion ja auch beim Gottesdienst angekündigt 
werden? Da kommt bestimmt einiges zusammen!!!
Natürlich könnt ihr euch noch weitere Ideen überlegen, wie ihr durch gute Sammelaktionen 
zu Geld kommt.

Falls ihr noch Fragen habt, wendet euch an die zuständige Fachstelle für Kinder- und 
Jugendpastoral oder direkt an den 

Landesjugendring Rheinland-Pfalz 
Raimundistraße 2
55118 Mainz
Tel. 06131/960204.
Fax: 06131/611226
e-mail. dotzer@ljr-rlp.de
homepage.: www.ljr.rlp.de

Viel Erfolg bei der Sammlung!

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg
DPSG, Diözesanverband Trier

Weberbach 70
54290 Trier

Tel. 0651/9771-180
Fax: 0651/9771-189

e-mail: info@dpsg-trier.de

mailto:mail.dotzer@ljr
http://www.ljr.rlp.de
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Homepage: www.dpsg-trier.de

Aufgrund des Sammlungsgesetzes für Rheinland-Pfalz sowie den Auflagen zur 
Durchführung einer Haus- und Straßensammlung wird auf einige wichtige 
Gesetze und Vorschriften hingewiesen:

1. Gemäss § 8 Abs. 1 des Sammlungsgesetzes dürfen Kinder unter 14 Jahren 
zum Sammeln nicht herangezogen werden. Ausnahmsweise wird zugelassen, 
dass Jugendliche vom vollendeten 14.bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
auch beider Haussammlung bis zum Eintritt der Dunkelheit mitwirken, wenn 
eine Gefährdung der Jugendlichen nicht zu befürchten ist und jeweils zwei 
Jugendliche zusammen eingesetzt werden. Für eine ausreichende 
Beaufsichtigung durch Erwachsene ist Sorge zu tragen.

2. Die Sammellisten und Sammler-Ausweise sind durchlaufend nummeriert und 
dürfen nicht kopiert werden. Sollten weitere Sammelunterlagen benötigt 
werden, können diese in der Geschäftsstelle des Landesjugendrings 
angefordert werden.

3. Zusätzlich zu den Sammellisten und Sammler-Ausweisen muss jede 
Sammlerin/jeder Sammler einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit 
sich führen und auf Verlangen vorzeigen. Für Jugendliche unter 16 Jahren 
genügt ein Kinder- oder Schülerausweis.

4. Nach Beendigung der Sammlung müssen alle Sammelunterlagen, ob benutzt 
oder unbenutzt, an den Landesjugendring zurückgeschickt werden.

5. Nach dem rheinland-pfälzischen Sammlungsgesetz ist die Beteiligung einer 
Schule bei der Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern an Sammlungen 
außerhalb der Schule nicht zulässig.

6. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße von bis zu 5.000,00 € geahndet werden kann.

Genehmigt durch Sammlungsbescheid der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Trier vom 14.10.2003, Az: 23/1419-03/we, Schirmherrschaft: Ministerpräsident Kurt 
Beck

http://www.dpsg-trier.de

